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Sportordnung 
 

1 Präambel 

Zweck der Sportordnung ist die Organisation der sportlichen Arbeit der zuständigen Organe 
und Ausschüsse des Hamburger Fecht-Verbandes (HFV) im Rahmen seiner Satzung unter 
Beachtung der Reglements des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) und des Internationalen 
Fechtverbands (F. I. E.). Zudem enthält sie verbindliche allgemeine Regeln für das Turnier-
wesen des HFV. Für hier nicht aufgeführte Punkte gelten die Regelungen der aktuellen 
Sportordnung des DFB. 

In der Sportordnung ist nur die männliche Sprachform aufgeführt. Dies geschieht  
ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der besseren Lesbarkeit. Es wird ausdrücklich betont, 
dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in gleicher Weise offen steht.  

2 Organisation der Sportarbeit 

Für die gesamte sportliche Arbeit im HFV ist der Sportwart verantwortlich. Er wird 
unterstützt und beraten von den Mitgliedern des Sportausschusses. Der Sportausschuss regelt 
auch die Ausführungsbestimmungen der Sportordnung des HFV.  

Dem Sportausschuss gehören folgende Funktionsträger und ihre Stellvertreter an:  

• Sportwart 
• Jugendwart 
• Lehrwart 
• Berufene Mitglieder (werden lt. Satzung des HFV vom Vorstand benannt)  

3 Wettkämpfe 

Die Regeln für die Organisation von Wettkämpfen und Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften sind in der Wettkampfordnung festgelegt. Die Wettkampfordnung wird vom 
Sportausschuss beschlossen. 

4 Ranglisten 

Die Regeln für die Führung von Ranglisten sind in der Ranglistenordnung festgelegt. Die 
Ranglistenordnung wird vom Sportausschuss beschlossen. 

5 Kader 

Die Regeln für die Berufung eines Kaders sind in der Kaderordnung festgelegt. Die 
Kaderordnung wird vom Sportausschuss beschlossen. 

6 Kampfrichter  

Die Regeln für das Kampfrichterwesen sind in der Kampfrichterordnung festgelegt. Die 
Kampfrichterordnung wird vom Sportausschuss beschlossen. 

7 Turnierreifeprüfung  

Die Regeln für die Turnierreifeprüfung sind in der Prüfungsordnung für die 
Turnierreifeprüfung festgelegt. Diese Prüfungsordnung wird vom Sportausschuss 
beschlossen. 


